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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.04.1958

Norm

ABGB §1325 E1

Rechtssatz

Daß bei körperlicher Verletzung eines Ehegatten durch den anderen nur ein symbolisches Schmerzengeld

ausgesprochen werden könne, läßt sich weder aus der Bestimmung des § 1325 ABGB, die von einem angemessenen

Schmerzengeld spricht, noch aus einer sonstigen gesetzlichen Bestimmung ableiten.
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